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  STADT PENZBERG

BEBAUUNGSPLAN  
"FREIZEITGÄRTEN BREITFILZ"

Teil A - Planzeichnung mit Textteil
Teil B - Begründung
Teil C - Umweltbericht

Maßstab 1:1000No
rd

en 0 m 50 m 100 m

Die Stadt Penzberg erlässt gemäß

-       § 2 Abs. 1 sowie §§ 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
-       Art. 81 Bayerischen Bauordnung (BayBO)
-       der Baunutzungsverordnung  (BauNVO)
-       Art. 23  Gemeindeordnung  für den Freistaat Bayern (GO)

in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses  gültigen Fassung diesen vom Architekturbüro  von Angerer 
Architekten und Stadtplaner GbR in München gefertigten Bebauungsplan "Freizeitgärten Breitfilz" als 

                                        S  a  t  z  u  n  g .

Der Bebauungsplan besteht aus:

Teil A - Planzeichnung im M 1 : 1000 
Festsetzungen und Hinweise durch Planzeichen, 
Festsetzungen und Hinweise durch Text, Verfahrensvermerke

Teil B - Begründung
Teil C - Umweltbericht

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Sondergebiet mit Zweckbestimmung "Freizeitgärten"

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 maximal zulässige Grundfläche (z.B. 300 m2)

3. Baugrenzen

3.1 Baugrenze

4. Verkehrsflächen

4.1 Straßenbegrenzungslinie

4.2 öffentliche Verkehrsfläche

4.3 Befahrbarer Feuerwehrweg

4.4 Begehbarer Feuerwehrweg

5. Grünflächen

5.1 Fläche für private Freizeitgärten

5.2 Einzelbaum, neu zu pflanzen 

5.3 Einzelbaum / Gehölzgruppe, zu erhalten

5.4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Natur- und Landschaft (Ausgleichsfläche) mit Nummerierung 

5.5 Gartenparzelle mit zeitlich begrenztem Bestandsschutz 
(siehe Punkte C.2.4)

6. Sonstige Festsetzungen

6.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

6.2 Fläche für Stellplätze

6.3 Gemeinschaftsstellplätze

6.4 Löschwasserbehälter Neu

6.5 Maßangabe in Meter (z.B. 10,00 m)

6.6 Fläche für Kompostiergut

B. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN DURCH PLANZEICHEN

1.                 bestehende Grundstücksgrenze

2.         864/13 Flurstücksnummer

3. Aufstellfläche Löschfahrzeug

4. Radius Löschwasserversorgung R=150m

5. Radius Löschwasserversorgung R=300m

6. Bestehender Hydrant H80

7. vorgeschlagene Anordnung der Stellplätze

8. vorgeschlagenes Straßenbegleitgrün

9. Ein- und Ausfahrt Stellplätze

10. Umgrenzung Bestandsgärten

11. FFH-Fläche

12. Biotope

13. von der Feuerwehr fußläufig ereichbarer Bereich

14. Einzelbaum / Gehölzgruppe, Bestand

C. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Der Geltungsbereich wird als Sondergebiet, das der Erholung dient, mit der Zweck-
bestimmung „Freizeitgärten“ gemäß §10 BauNVO festgesetzt.

1.2 Zulässig sind nur Gebäude, die der Nutzung als Freizeitgarten dienen (Gartenhütten für 
nicht dauerhafte Wohnzwecke und Nebenanlagen gemäß § 14 Absatz 1 BauNVO).

1.3 Gebäude und Nebenanlagen müssen zu den Grenzen zwischen den Parzellen und zu 
den Wegen und Plätzen einen Abstand von mindestsens 2,50 m einhalten.

1.4 Bei der Errichtung von Feuerstellen mit Kaminen sind die einschlägigen Brandschutz-
bestimmungen einzuhalten.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Auf jeder Gartenparzelle ist nur ein eingeschossiges Gebäude mit einer maximalen 
Wandhöhe von 2,80 m über Oberkante natürliches Gelände zulässig. 

2.2 Die Grundfläche der Gebäude und Nebenanlagen darf 10% der Parzellengröße nicht
überschreiten.

2.3 Bestandsgebäude mit größeren Grundflächen genießen Bestandsschutz bis zu einer 
notwendigen Renovierung. Im Zuge einer Renovierung ist ein Rück- oder Neubau unter 
Einhaltung der festgesetzten Größen durchzuführen.

2.4 Auf den besonders gekennzeichneten Bestandsparzellen am nördlichen und westlichen
Rand des Panungsgebietes wird die Nutzung nur bis zum Jahr 2040 zugelassen. 
Ersatzbauten und bauliche Erweiterungen der Bestandsgebäude sind unzulässig.

3. Größe der Gartenparzellen

3.1 Die Mindestgröße je Gartenparzelle wird auf 200 m2 festgesetzt.

3.2 Die maximale Parzellengröße darf 500 m2 nicht überschreiten.

3.3 Ausnahmen auf Grund von Lage und Beschaffenheit der Bestandsparzelle können 
zugelassen werden.

 4. Überbaubare Fläche

Auf der überbaubaren Fläche ist die Errichtung eines eingeschossigen Gemeinschafts-
hauses (Vereinsheim) mit einer Grundfläche von maximal 350 m2 und einer maximalen 
Wandhöhe von 3,00 m über Oberkante natürliches Gelände zulässig. Nebennutzungen 
wie Fahrradschuppen und Müllraum sind in das Hauptgebäude zu integrieren

5. Gestaltung

5.1 Alle Gebäude im Geltungsbereich sind nur in Holzbauweise zulässig

5.2 Für die Gebäude in den Gartenparzellen werden nur geneigte Dächer zugelassen.

6. Verkehrsflächen

6.1 Die festgesetzten befahrbaren Feuerwehrwege müssen eine befestigte Mindestbreite 
von 2,50 m haben mit jeweils 0,75 m breiten Grünstreifen zur Geländeanpassung. 
Sie sind als wassergebundene Decken auszubilden.

6.2 Die festgesetzten begehbaren Feuerwehrwege müssen eine Mindestbreite von 1,50 m
haben. Diese Wege können begrünt oder wassergebunden ausgebildet werden.

7. Stellplätze

7.1 PKW-Stellplätze sind nur auf den festgesetzten Flächen für Stellplätze zulässig.

7.2 Das Abstellen von Kraftfahrzeugen und Wohnanhängern sind auf den Gartenparzellen 
nicht zulässig.

7.3 Die festgesetzten Stellplatzflächen dürfen nur mit einem versickerungsfähigem Belag,
wie z.B. Pflaster mit Rasenfuge oder Kies, befestigt werden.

 8. Einfriedungen

8.1 Eine Einfriedung der Freizeitanlage ist unzulässig.
 

8.2 Die Gärten dürfen mit senkrechten Holzlattenzäunen oder hinterpflanzten Maschen-
drahtzäunen mit einer Höhe bis maximal 180 cm eingefriedet werden.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom ....................... die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss  wurde am ....................... ortsüblich bekannt gemacht.

                                                                             Penzberg, den  ............................................
       (Siegel)
                                                                           .....................................................................
                                                                             Stefan Korpan, Erster Bürgermeister

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit der Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung hat in der Zeit vom ....................... bis einschließlich ....................... stattgefunden.

                                                                            Penzberg, den  ............................................
       (Siegel)
                                                                           .....................................................................

 Stefan Korpan, Erster Bürgermeister

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und zur 
Äußerung aufgefordert. 

                                                                            Penzberg, den  ............................................
       (Siegel)
                                                                           .................................. ...................................
                                                                            Stefan Korpan, Erster Bürgermeister

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom ....................... mit der Begründung und Umwelt- 
bericht in der Zeit vom ....................... bis einschließlich ....................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegt. Dies wurde am ....................... ortsüblich bekannt gemacht.

                                                                            Penzberg, den  ............................................
       (Siegel)
                                                                            .....................................................................
                                                                            Stefan Korpan, Erster Bürgermeister

5. Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
............... bis einschließlich ............... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

                                                                            Penzberg, den  ............................................
       (Siegel)
                                                                           .....................................................................
                                                                            Stefan Korpan, Erster Bürgermeister

6. Die Stadt Penzberg hat mit Beschluss des Stadtrats vom ....................... den Bebauungsplan in der Fassung 
vom ....................... gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

                                                                             Penzberg, den  ............... .............................
       (Siegel)
                                                                           .....................................................................
                                                                            Stefan Korpan, Erster Bürgermeister

7.    Ausgefertigt:

       Penzberg, den  ....................................      .......................................................................
                                                                            Stefan Korpan, Erster Bürgermeister

8. Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich am ....................... 
Der Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden  Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird 
seit diesem  Tag zu den ortsüblichen Dienstzeiten im Rathaus der Stadt Penzberg zu jedermanns Einsichtnahme
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB).
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

                                                                             Penzberg, den  ............................................
       (Siegel)

                                                                            .....................................................................
                                                                            Stefan Korpan, Erster Bürgermeister

9. Grünordnung

9.1 Bäume innerhalb der Gartenanlagen ab einem Stammumfang von 80 cm sind zu 
erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Im Fall einer aus Verkehrssicherheits-
gründen notwendigen Entnahme ist eine Ersatzpflanzung einer heimischen, standort-
gerechten Art vorzunehmen. Als Mindest-Pflanzgröße wird Hochstamm, 3x verpflanzt, 
Stammumfang 18-20 cm festgesetzt.

9.2 Für Neupflanzungen von Bäumen sind ausschließlich heimische und standortgerechte 
Arten oder Obstbäume zu verwenden.

9.3 Zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen, die in die Pufferzonen hineinwirken können, 
sind unzulässig. 

9.4 Für die Eingriffe in Natur und Landschaft sind unter Anwendung des Leitfadens „Bauen 
im Einklang mit Natur und Landschaft“ ca. 12.500 qm Ausgleichsfläche erforderlich. 
Die Ausgleichsmaßnahmen sollen im Bereich der randlichen Pufferzonen oder möglichst 
angrenzend an den Geltungsbereich erbracht werden. Die Festlegung erfolgt im Laufe 
des Verfahrens. 

9.5 Maßnahmen im Bereich der Ausgleichsflächen: 
Entwässerungsgräben innerhalb der Pufferzonen sind durch Einbau von Barrieren 
unwirksam zu machen. 
Grüngutablagerungen sind aufgrund ihres Nährstoffeintrages zu beseitigen. Nicht 
beseitigt werden sollen Asthaufen und Totholz. 
Abfall und Rückstände aus der ehemaligen Gartennutzung sind zu beseitigen.
Neophyten sind zu bekämpfen. 

 10. Artenschutz

10.1 Als Ausgleich für die Eingriffe durch den Wegebau ist ein Ersatzlebensraum für Reptilien 
mit einer Fläche von 3.000 qm zu schaffen. Er muss ein Lebensraummosaik aus Holz- 
und Steinhaufen, drei Kieswälle mit mind. 40 cm tiefen Fluchthöhlen, Altgrasfluren und 
mind. 3 vegetationsfreie Sandflächen beinhalten.

10.2 Vor Beginn von Baumaßnahmen sind Reptilien im Baubereich zu vergrämen durch 
Mahd des Baufeldes und ggf. Entfernung von Reisighaufen. 
Um den Baubereich sind 60 cm hohe Reptilienzäune aufzustellen. 

10.3 Als Ausgleich für im Zuge der Erschließungsmaßnahmen zu verfüllende Gräben sind 
Gewässer für die Gelbbauchunke neu anzulegen. Es sind entweder 10 bis 20 flache, 
besonnte und vegetationsarme Tümpel oder Ausbuchtungen an bestehenden oder neu 
zu schaffenden Gräben mit einer Fläche von 0,5 bis 1,5 qm und einer Tiefe von 0,2 bis 
0,6 m herzustellen. 

10.4 Baumaßnahmen, die bestehende Gräben tangieren, sind außerhalb der Aktivitätszeit 
von Gelbbauchunken in der Zeit zwischen 01. Oktober und 01. April durchzuführen. 

10.5 Zur Vermeidung störender Einflüsse auf Fledermäuse darf die Farbtemperatur von 
Außenbeleuchtungen maximal 3000 Kelvin betragen. 

10.6 Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind Rodungsmaßnahmen und Gebäude-
abrisse nur nach dem 31. Oktober und vor dem 01. März zulässig. 

10.7 Bei Beseitigung oder Sanierung eines Gartenhauses oder bei Entfernung eines Baumes 
ab 80 cm Stammumfang ist jeweils ein Sperlingskasten vor der Brutzeit aufzuhängen. 

10.8 Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität sind die Maßnahmen 
gemäß Festsetzung 10.1, 10.3 und 10.7 jeweils vor Beginn der entsprechenden 
Eingriffe umzusetzen (CEF-Maßnahmen).
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